
Oswald “on Nell-Breuning SJ
Haftung, Wiedergutmachung, Versicherung

Worum streiten Juristen und Moralisten?

Über Haftung und Wiedergutmachung haben Jurıisten und Moraltheologen Jahrhun-
derte hindurch gestritten; der Gegensatz ihrer Meınungen erschien Zzeı1twelse unüber-
brückbar:; ın Wirklichkeit W ar 1n der Sache selbst ohl n1ıe Zanz tief, w 1e
aussah, estand vielmehr ZU: Teil darın, dafß der Jurist und der Theologe,
die begreiflicherweise ganz verschiedener Rücksicht dem Thema interessiert
sind, VO  . WwWwe1l1 ebenso verschiedenen Seiten angıngen. Schon selt einıger eit bricht
sıch diese bessere Einsicht Bahn:;: nNneUESTENS beginnt sıch ine Lösung abzuzeichnen,
die der Zeıt, da der Streit hıtzıgsten entbrannt WAafr, noch nıemand dachte und

dıe damals ohl auch noch kaum denken WAal, die aber heute aktueller
Bedeutung gelangt: die Versicherung.

Gegenstand des Streıits 7zwischen Juristen und Theologen W Aar nıemals der (GGesamt-
bereich dessen, wofür der Mensch „haftet“. sıch verantwortien, einzustehen hat
und siıch 1ın Anspruch nehmen lassen mußß, vielmehr, w1e schon AI dem 7Zusammen-
hang mi1t „Wiedergutmachung“ erhellt, ımmer 1Ur eın yanz bestimmter Teilbereich,.
Fur das CGute oder doch Einwandfreie, das WIr Lun oder das WIr durch 'Iun
bewıirken, kommt offenbar keine „Wiedergutmachung“ 1n Frage, obwohl unls auch
daraus Verpflichtungen erwachsen, für die WIr „behaftet“, in Anspruch MIM
werden können; IN1all denke 1Ur die weittragenden Pflichten, dıe eın Elternpaar
auf siıch nımmt, das einem md das Leben schenkt. Im Zusammenhang MI1t Wieder-
gutmachung ann dagegen offenbar NUNY die ede se1ıin VO  3 uUuNseIer Haftung für Fehl-
leistungen mıtsamt deren bösen Folgen; datür haben WIr „einzustehen“, indem WIr
tür den angerichteten Schaden aufkommen, datür können WI1Tr auf Wiedergutmachung
1n AÄnspruch 2  II werden (SOg obligatıio delicto). Die selbstverständliche,

nıcht Nn tautologische Pflicht, für durch rechtsgeschäftliche Willenserklärung
eingegangene Verbindlichkeiten „geradezustehen“, s1e einwandtrei nach TIreu
und Glauben erfüllen (obligatio contractu), War nıemals strıttig; VO  } ıhr 1St
darum hier nıcht die Rede

Haftung
Wofdür haftet der Mensch? In uUuNserfenNn Zusammenhang ezieht diese Frage sıch AUS-

schließlich darauf, für welche hösen oder üblen Folgen se1nes uns und A4assens hat
der Mensch einzustehen, iınsbesondere inwieweılt hat für eLtw2 angerichteten Schaden
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aufzukommen, Schadensersatz oder Wiedergutmachung leisten? Ungeschehen
chen äßt das verfehlte Tun, die fehlerhafte Unterlassung sich nıcht, Ja nıcht einmal
als solche wiedergutmachen; wiedergutmachen äflßt siıch LLUT das angerichtete Ungute,

das nach der Tat tortbestehende hble oder Böse; ETIrSEXIZEN, erstatten („reparıeren“)
äßt sıch 1Ur der Schaden. Wıiıe steht darum?

iıne primitıve Auffassung äßt den Menschen für alles haften, W as anrıchtet
oder herbeiführt, ohne Unterschied, ob „dafü kann“ oder nıcht: selbst das biıbli-
sche „Aug Auge, Zahn Zahn“ reine Erfolgshaftung. Heute dünken WI1Ir unls

darüber csechr erhaben, allerdings nıcht Sanz Recht: Restbestände VO  w} Erfolgs-
haftung o1bt nıcht 1U  — 1ın unserem Strafrecht, die gleiche Tat auch heute af8]
schwerer estraft wiırd, Wenn die Folgen nıcht dıejen1ıgen, auf die der Täter abzielte
oder dıe herbeiführen wollte, sondern mi1t denen 1Ur als möglicherweise eintre-
tend rechnen hatte schwerer sınd, 1m Fall der Brandstiftung, „ WENnN der
Brand den 'Tod eines Menschen dadurch verursacht hat, dafß dieser ZUT elit der Tat
1n einer der 1n Brand gESETIZTEN Räumlichkeiten sich befand“ (StrGB 507; Zift 1)
Wünschenswert ware C5, daß das Strafrecht sıch seiner Restbestände Erfolgshaftung
entledigte; strafwürdig 1St Ja NUTL, W 4as vorwerfbar ist; vorwerfen können WIr dem
Täter aber NUr, dafß die schlimme Folge seiner 'Tat riskiert hat, gleichviel ob S1€e
eingetreten 1St oder nıcht: daß S1Ee tatsächlich eingetreten 1St, können WIr iıhm ebenso-
weni1g vorwerfen WwW1e WIr iıhm ZUguULe halten können, WEeNN S$1e dank einem glück-
lichen Umstand nıcht eingetreten 1ISt Oftenbar aber ylaubt das Strafrecht, eınen ol-
chen Schritt nıcht LUn können, solange das primıtıve Rechtsgefühl des Volkes sıch
über die Tat: die böse Folgen ausgelöst hat, Sanz anders emport als über das yleiche
verbrecherische Unternehmen, WEeNN ohne schlimme Folgen abgegangen 1St;, und
solange beim Täter selbst nıcht die Bosheit der Tat. sondern ErSt deren böse Folgen
ernsthafte Schuldgefühle wecken.

ber auch 1mM Bereich der zivuilrechtlichen Haftung, 1 der Schadensersatz- und
Wiıedergutmachungspflicht, werden WIr, bedauerlich das auch iSt, u1l$s ohl niemals
völlig VO  } der Erfolgshaftung lösen können AaUus dem einfachen Grunde, weıl WIr 1N
der großen Zahl der Fälle, 1N denen sich 1805881 „menschliches Versagen“ handelt, kaum
jemals mMi1t Siıcherheit feststellen können, ob und inwıeweılt der Mensch für dieses se1in
Versagen wirklıch „kann  9 ob ihm, WeNn schon nıcht vorweribar, doch zurechen-
bar 1St oder nıcht. Hıer haben WIr LLUT die Wahl,; ım Zweifel grundsätzliıch VO  - Haftung
treizustellen oder ungeachtet des Zweıtels die Haftung aufzuerlegen; letzteres heißt
aber eben doch die Haftung unmittelbar den angerichteten Erfolg (Schaden)
knüpfen, 1St also definitione Erfolgshaftung. Ethischer Rıgorismus mMag dazu
drängen, miıt der Erfolgshaftung restlos aufzuräumen, aber damıit würden WIr die
Geschädigten weıthin schutzlos stellen, würden S1e ihres Rechtsanspruchs auf Schadens-
GESATZ 1n a ll den Fällen berauben, 1n denen WIr dem Schädiger nıcht nachweıisen kön-
nNneCnNnN, da{fß tür se1n Versagen „kann Solange u1lls keine Lösung einfällt, die diese
soz1a] untragbare Konsequenz vermeıdet, bleibt ein Ma 7zivilrechtlicher Erfolgshaf-
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LuNg unentbehrlich. Voreiliges Streben, die rohe Erfolgshaftung mehr und mehr —

rückzudrängen, hat uns dazu verleitet, einem definitorischen Trick greifen. Dem
ursprünglichen Sınn nach wollten WIr den Menschen für die bösen Folgen se1nes uns
oder Unterlassens NUur haften lassen, WenNnnNn „dafür kann  “ gleichbedeutend damit,
daß s1ie ihm vorwerfbar, nıcht bloß dem Kausalnexus nach, sondern als Ver-
schulden zurechenbar sınd: dann aber entkleideten WI1r dieses Verschulden mit einem
geschickten Kunstgrift se1nes ethischen Charakters un seiner darın begründeten Vor-
werfbarkeit, ındem WIr das „menschliche Versagen“ nıcht subjektiv als Mangel
der geschuldeten und dem Menschen möglichen und darum auch zumutbaren Autfmerk-
samkeıt, Sorgfalt oder W as immer definieren, sondern verobjektivieren als Außer-
achtlassen der ‚1m Verkehr ertorderlichen Sorgfalt“ (BGB 2/76, Abs E Satz 2);
yleichbedeutend MI1t objektivem Zurückbleiben hinter dem Mafß Sorgfalt, das dıe
jeweilıge Sachlage als solche erfordert. Wollen WIr ehrlich se1n, dann mussen WIr
gestehen, dafß hinter dieser Verkleidung als Verschulden sıch nichts anderes als die
offenbar praktisch nıcht entbehrende nackte Erfolgshaftung verbirgt.

Daß der Mensch AN den VO  ; iıhm durch Rechtsgeschäfte (rechtsgeschäftliche Wıllens-
erklärung) eingegangenen Verbindlichkeiten, Gewährleistungspflichten UuSW,: auf Ery-
füllung „behaftet“, 1n Anspruch 24  IM werden kann, 1ın diesem Sınn also
dafür „haftet“, 1St, WI1e bereits angedeutet, nıcht viel mehr als 1i1ne Tautologie un:
daher hier nıcht vertiefen: erst die Niıcht-Erfüllung löst Haftung der hier ZUuUr ede
stehenden Art AUuS, Diesbezüglich bemühen sıch Rechtswissenschaft und Rechtsprechung,
immer SCNAUCT klären, wofür eın Vertragsteil, der mMI1t seiner Leistung 1n Verzug
gerat oder die Erfüllung überhaupt Zanz oder ZUuU Teil schuldig bleibt, einzustehen
hat, SCHAUCTI:; welche Umstände, weıl nıcht 1n seiner Macht stehend, VO  . iıhm auch
„Nıcht vertreten“ sınd MIt der Folge, da{ für die Aaus dem Verzug oder der
Niıchterfüllung erwachsenden Nachteile nıcht einzustehen braucht, dafür nıcht „haftet“,
und welche VO  ; ıhm 99 vertreten“ sind und iıhm deswegen mi1t allen Folgen ZUr

NF gelegt werden, für die also „haftet“ (Vertragshaftung). Da WIr hier nıcht
MIit dem sicherer Feststellung sıch meı1st entziehenden inneren Tatbestand „mensch-
lıchen Versagens“ LIun haben, sondern mit der SCHNAUCH Umschreibung des objektiven
Bereichs, für den jeder Vertragspartner 1n seiınen Beziehungen als Unternehmer, als
Produzent, als Händler, als Verbraucher, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer „e1InN-
zustehen“ hat, lıegt hier eın echter Fortschritt VOT; hier wırd wirklich Neuland für dıie
Verschuldenshaftung CWONNECIL,

Eınen Ühnlichen echten Fortschritt erleben WIr ZUrL eIit in bezug auf die Haftung
aus rechtserheblichen Handlungen. Rechtswissenschaft und Rechtsprechung klären 1 -
iner SCHAUCT, wofür beispielsweise 1ne Gewerkschaft, die einen Streik ausruft, oder
ein Arbeitgeberverband, der ine Aussperrung verhängt, „einzustehen“ hat: für welche
eLIwa eintretenden nachteiligen Folgen, VO  > denen insbesondere auch unbeteiligte Dritte
betroffen werden können, haben S1e autzukommen und haben S1e daher „einzukalku-
lieren“? Hıer geht offenbar schon gar nıcht „menschliches Versagen“, sondern
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sehr bewußt und überlegt getroffene Entscheidungen, durch die Risiken manchma]
ungeheueren Ausma{fßes eingegangen werden. Wer solche Entscheidungen ( ASIURNE oll
WISSECN, wotür haftbar gemacht, gegebenenfalls auf Schadensersatz oder Wıeder-
gutmachung 1n Anspruch 3000801 werden ann.

In dem Ma(dS, WwW1e 6S uns gelingt, dıe Tragweıte unmıiıttelbar der zıvilrechtlichen,
mittelbar auch der strafrechtlichen Haftung immer SECNAUCI umschreiben und die
Verantwortungsbereiche immer schärter umgrenNzeN, schreiten WIr VO  e} roher Er-

folgshaftung ımmer vollkommener ausgefeilter Verschuldenshaftung fort: für die
Strafrechtspflege bleibt allerdings die unübersteigbare Grenze bestehen, daß ıhr der
Gott allein vorbehaltene Blick 1Ns Innere des Menschen versagt 1St (sich dessen VeEeI-

mMessen haben, WAar die eigentliche Hybris des nationalsozialistischen Strafrechts!):;
menschliches Strafrecht bleibt immer darauf angewl1esen, sıch das sinnlıch Wahr-
nehmbare halten und daraus den ınneren Tatbestand mehr mutmaßlich als sicher

erschliefßen.
Oberflächlich betrachtet Ikönnte die heute unauthaltsam sıch ausbreitende Gefähr-

dungshaflung als eın Rückfall 1n die Erfolgshaftung erscheinen; dıeser Schein trugt.
Weıt davon entfernt, 1ın die Erfolgshaftung zurückzufallen, bedeutet die Gefährdungs-
haftung viel eher eiınen Fortschritt noch über die 1m herkömmlichen Sınn verstandene
Verschuldenshaftung hinaus. Macht diese ftür Handlungen und Unterlassungen oder
überhaupt für ein Verhalten verantwortlich, das 1m moralischen Sınn vorwerfbar Ist,

schreitet die Gefährdungshaftung arüber hinaus, indem S1e verantwortlich macht
auch für die möglichen Folgen VO Handlungen, die, obwohl S1e sıch nıcht fehler-
haft oder Zar verwertlich sind, dennoch nıcht ohne welteres unbedenklich gEeSETZL
werden können, sondern SCH der Gefahren für tremde Rechtsgüter (Leib und
Leben oder W as ımmer), die s1e unvermeidlich m1t siıch bringen, der Rechtfertigung be-
dürten. Da hinreichend gewichtige Gründe bestehen, diese Gefahren oder Ge-
fährdungen zuzulassen, genugt allein noch nıcht: überdies 1St erfordert oder kann 20588|

mındesten ertorderlich se1n, daß derjen1ge, der ungeachtet der damıt verbundenen
Gefährdung iremder Rechtsgüter den Tatbestand se‘  ‘9 auf sıch nımmt, auch für dıe
eLWw2 eintretenden unvermeidlichen oder unabwendbaren Schadensfälle aufzukommen.
Wohl alle fortgeschrittenen Länder haben heute diese über den Bereich des W1e€e immer
verstandenen Verschuldens hinaus erweiıterte Haftung; s1e erfaßt eiınen durch die
Gesetzgebung 1m einzelnen umschreibenden Kreıs VO  n Tatbeständen, dıie folgende
Merkmale aufweisen:

die unvermeidliche Gefährdung wırd durch hinreichend gewichtige Gründe DC-
rechtfertigt (Frage der Güterabwägung);

RN Gründen der Billigkeit, WEeNnNn nıcht SAl Aus Rücksicht auf das allgemeıne
Wohl erscheıint geboten, eintretende Schäiäden nıcht Lasten der betroffenen Drit-
CCn sondern Lasten des Veranstalters des Gefährdungstatbestands gehen lassen.

Das älteste Beispiel sind die Eisenbahnen: dann wurde mehr und mehr das ZEeESAMTE
Fabrik- und Maschinenwesen einbezogen SOWl1e der Straßen-, Wasser- und Luftverkehr:;
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das jüngste, aber bereits dıe Grenzen der Gefährdungshaftung sprengende Beispiel
iSt die Nukleartechnik, deren Risiken groß und 7zudem heute noch wen1g ab-
schätzbar sind, daß eın Prıvater s1e übernehmen ann und daher der Staat hier als
etzter CGarant auttreten INU:

Eisenbahn, Fabriken, Kraftfahrzeugverkehr USW. siınd den heutigen Umstän-
den unentbehrlich: der MIt ihnen verbundenen Gefahren auch für unbeteilıgte
Dritte sınd S1e daher sittlich nıcht verwerfen; WT Ss1e betreibt, ädt dadurch keine
Schuld aufsich. Damit 1aber erhebt sich die Frage, WET dıe allenfalls eintretenden Schäden,
für dıe nıemand AUuS ıhm vorwerfbarem Verschulden haftet, tragen, Weern die Rechts-
ordnung S1e auferlegen oll prior1 Aßt sıch das nıcht deduzieren. Da dıe für die
heutige Wirtschaft und Gesellschaft kennzeichnenden Gefährdungstatbestände 1in der
Hauptsache VO  e den wirtschaftlich Starken (Unternehmer, Kraftfahrzeughalter) g...

werden, während die aller Vorsichtsmaßregeln n1ıe Sanz auszuschließenden,
oft cschr schweren Schädigungen bıs zZA1 Verlust des Lebens Zanz überwiıegend WIrt-
schaftlich Schwache treffen, erscheint ZU mındesten billig, S1e dem Veranstalter
aufzuerlegen und die Betroftenen davon entlasten. In dieser rage 1St das allge-
meıline Rechtsbewußtsein eindeutig, da{ß der Gesetzgeber Sal nıcht gegenteilig eNTt-

scheiden könnte. So wetteitern denn der Gesetzgeber und die freie Rechtsentwicklung
durch Wissenschaft und Spruchpraxis, den Kreıs der Tatbestände, für die diese weıt
über das, wofür A4US Verschulden gehafiét wird, hinausgreifende Gefährdungshaftung
gilt, mehr und mehr auszuweılten.

YSt verhältnismäßig spat brach die Erkenntnis sıch Bahn, da{fß AaUuUS dem Rechts-
gedanken, der ZUuUr Gefährdungshaftung führt, gewissermaßen als Umkehrschluß folgt
solche Gefahrentatbestände darf überhaupt 1Ur SETZCN, WL imstande iSt: für die ab-
sehbaren, 1m Bereich menschlicher Voraussicht lıiegenden unabwendbaren Schäden
autzukommen. Demgemäßß macht dıe Gesetzgebung heutiger Industriestaaten beispiels-
WEeI1Sse die Zulassung VO  e Kraftfahrzeugen VO  > dem Nachweis abhängig, daß der Fahr-
zeughalter für seine Haftung AUuSs etw2 angerichteten Schäden bej einem als leistungs-
Lahıg anerkannten Versicherungsunternehmen Deckung 2  MMM hat Khnlich 1STt
jedenfalls 1n der BRD die Haftung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer
geregelt: kommt der Arbeitnehmer durch einen Betriebsunftall Schaden, dann trıtt
die Berutsgenossenschaft stellvertretend für den Arbeitgeber ein; auf diese Weıse 1St
der Arbeitnehmer auch bei Leistungsunfähigkeit (Konkurs oder dgl.) des Arbeitgebers
gesichert.

Wiedergutmachung

Bıs hierhin WAar VO  e Meinungsstreıt oder Meinungsverschiedenheiten 7zwischen
Jurıisten und Moralisten überhaupt noch nıcht die ede Bevor auf S1e eingegangen
wırd, sSe1 gleich 1m vorhinein davor ZEWAaAFNT, S1e überschätzen: zrofß, W 1e S1e
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iıhnen selbst 1n der Hıtze des Geftfechts ers!  jenen, sınd S1ie nıcht. ber der Gegenstand,
MmMI1t dem S1e N LIun haben die verletzte Gerechtigkeit und deren Wiederherstellung
oder Wiedergutmachung bjetet 7wWwe1 grundverschiedene Aspekte. Dem Juristen STE-

hen dıe verletzten Rechtsgüter und dıe 1n ihnen verletzte Rechtsordnung VOT Augen
(objektiver Aspekt); dem Moraltheologen geht wesentlich die (Tugend der)
Gerechtigkeit (subjektiver Aspekt). Dem entspricht, da{fß die Moraltheologen sich mit
den Gewissensiragen befassen, nıcht zuletzt 1im Hınblick aut die Unterweisung der
Beichtväter, WOgESCH die Juristen Lösungen suchen für die Rechtsfragen, die sıch
Aus einer Verletzung remder Rechtsgüter und den damıt verbundenen Schädigungen
7wischen dem Verletzer und dem Verletzten ergeben. Würden Moraltheologen und
Juristen immer beachten, daß S1e Wa mMI1t ein und demselben Gegenstand tun

haben, jedoch Zanz verschiedenen Rücksichten, nähmen S1e sıch ferner dıe Mühe,
die Sprache des anderen lernen, sich die Kenntnis verschaffen, 1n welchen
grundverschiedenen Bedeutungen beide Fachsprachen die gleichen Termin1ı verwenden,
dann würde sıch herausstellen, dafß die beiderseitigen Meınungen einander keineswegs

schroff entgegenstehen, wWw1e die beiderseits übliche Redeweise läßt; LAat-

sächlich lassen s1e die allermeisten Differenzen überbrücken.
Interessiert, WwW1e schon ZESAZT, den Theologen die Tugend der Gerechtigkeit, 1St sie

und iıhre Verletzung seıin Ausgangspunkt, dann wendet sıch notwendig folgenden
beiden Fragen

welche der verschiedenen Unterarten der Gerechtigkeit geht in diesem
Zusammenhang?

wırd die Wiedergutmachungs- oder Erstattungspflicht bereits durch die tatsäch-
iıche Rechtswidrigkeit „Inıuria materialıs“) ausgelöst oder bedarf dazu des förm-
lıchen, bewufßt und gewollt begangenen Verstoßes die Tugend der (36=
rechtigkeit („inıurı1a tormalıs“)?

Die rage erweıst sıch als eın terminologischer Natur. Die theologische Fach-
sprache hat für die Wiedergutmachung der verletzten ausgleichenden (Tausch- oder
Verkehrs-) Gerechtigkeit („reparatıo 1ustitia2e commutatıvae laesae“) den Fachausdruck
„restitutio“ epragt; daher gebraucht S1e auch das deutsche Wort „Wiedergutmachung“
meılst 1Ur 1n diesem CNSCICH Sınn. Das darf aber nıcht 1n den Irrtum verführen, Ver-
Jetzungen anderer Arten der Gerechtigkeit, se1 der austeilenden („1ustitıa distribu-
t1va“) oder der 5S0S gesetzlıchen (oder Gemeinwohl-) Gerechtigkeit („1ustitia Jegalis
SCu socialis“) brauchten nıcht yutgemacht werden. Selbstverständlich MU jeder
Verstofß jedwede Art VO  5 Gerechtigkeit 1n Ordnung gebracht werden, sSOWeIlt

sıch 1n Ordnung bringen äßt SO sınd beispielsweise hinterzogene Steuern nachzu-
zahlen, NUur heißt die Nachzahlung wiıiderrechtlic) hinterzogener Steuern 1n der late1-
nıischen Fachsprache nıcht „restitutio“ und daher auch auf deutsch nıcht Wiedergut-
machung oder Wiedererstattung oder Schadensersatz, sondern 1st schlicht Erfüllung
einer bisher noch nıcht ertüllten und daher noch fortbestehenden Pflicht. (Auch die
eutsche Rechtssprache macht solche dem Sprachgebrauch des Alltags und der Straße
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unbekannte Unterschiede zwischen Entschädigung, Schadensersatz, Rückerstattung
U, As m.)

Zur Sache IStT. testzustellen, daß die Pflicht „wiedergutzumachen“ immer dann be-
steht, W CI1L1I1 die sittliche Ungeordnetheıit meıines Tuns, gleichviel welche Tugend
(Gerechtigkeit oder ıne andere) verstießß, über die Tat hinaus fortdauert, DE eın
durch ıne Lieblosigkeit zugefügtes Leid: ohne Wiedergutmachung oder wenıgstens
Bemühen Wiedergutmachung würde iıch die Lieblosigkeit ftortsetzen. Wurde die
ausgleichende (Tausch- oder Verkehrs-) Gerechtigkeit verletzt, dann liegt 1n der Regel
nıcht 1Ur der fortdauernde Unrechtstatbestand often ZUTage, sondern äfßt sıch meist
auch dıe ZUT Wiedergutmachung erbringende materielle Leistung hinreichend
N  u bestimmen.

Dıe Rechtsverletzung ann 1in einem rechtswidrigen Zustand bestehen, aber auch
in eıner Handlung oder Unterlassung, durch die ein remdes Rechtsgut verletzt wird.
Um beides unterscheiden, edient der hl Thomas sıch des hübschen Wortspiels HL

accepta” und „AaCcceptio re1i (S I1 62); die heutigen lateinischen Lehrbücher
drücken dasselbe unscharf AaUus durch „DOSSESS1O0 reı alıenae“ un: „damnificatio
inıusta“

Besteht eiın rechtswidriger Zustand, 1St beseitigen und seiner Stelle der
rechtlich zesollte Zustand herzustellen; W1e dem rechtswıdrigen Zustand DEr
kommen 1St, macht da keinen Unterschied;: insoweıt 1St für die Frage des Verschuldens
kein Raum; Iragen 1St NUL, W a4s erfordert 1st, den rechtlich gesollten Zustand
herzustellen, und wWem obliegt, dies TIu  =) Anders, WEeNn durch ine Tat (Hand-
lung oder Unterlassung) eın remdes Rechtsgut unberechtigterweise beeinträchtigt, be-
oder geschädigt oder vernichtet worden ISt; hier 1St fragen, 1ın welchem Umfang
der Täter (oder die Mehrheit VO  ; Beteiligten) für die Handlung oder Unterlassung
und deren nachteilige Folgen, für dıe angerichteten Schäden, einzustehen hat
Vor der göttlichen und menschlichen Strafgerechtigkeit verantworten hat der Täter
se1ne Tat; SOWEITt wissentlich und willentlich Unrecht oder das rechrtlich (e-
schuldete Lun unterlassen hat Darum geht hıer aber nıcht, sondern eINZ1g
darum, inwieweit derjen1ge, durch dessen Tat oder Unterlassung eın remdes Rechts-
Zut verletzt worden 1St, für die Folgen, für den unmittelbaren und vielleicht auch für
den miıttelbaren Schaden aufzukommen hat Hıer stellt der Moralist die rage nach
dem sıttlıchen Verschulden: steht dem Geschädigten in jedem Fall Anspruch auf Wıe-
dergutmachung des erlittenen Schadens Z oder 1St der Schädiger LUr dann 7En Wieder-
gutmachung verpflichtet, WEn der angerichtete Schaden auf eın 'Tun oder Unterlassen
zurückgeht, das VOor (Gott UN 1 (Jewiıssen schuldhaft, Sünde war”? Und näher-
hin wenn AaUuUSs geringfügiger Nachlässigkeit, also 11Ur leichtem Verschulden schwerer
Schaden entstanden iSt, ann dann die drückende ASt der Wiedergutmachung
schwerer Sünde verpflichtend se1n? Gerade 1n Fragen dieser Art reden Theologen un
Juristen we1l verschiedene Sprachen und infolgedessen oft aneinander vorbei. Beide
reden VO „culpa*“ « der Theologe denkt bei „culpa- diıe Schuld, die WI1r 1m Confhiteor
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Gott bekennen, 19 die Sünde; 1n der Begriffswelt des Juristen kommt der Begriıff
„Sünde“ nıcht vor*%.

Hat die Tat mMI1r eiınen objektiv rechtswidrigen Vorteil erbracht, dann kommt auf
die Schuldfrage offenbar niıcht an, dieses Vorteıils habe iıch mich autf jeden Fall eNTt-

außern. Anders, WEeN durch meıne 'Tat eın remdes Rechtsgut verletzt (beeinträchtigt,
beschädigt, vernichtet) worden 1St, wodurch ıch nıchts habe, der andere aber
geschädigt ist: für dıe Pflicht, Schadensersatz eısten, kommt die Schuldfrage 1Ns
Spiel haftet der 'Täter NuYT tür Verschulden, für jedes Verschulden oder noch über die
renzen des Verschuldens hinaus?

Dıiıese Frage sieht der Moraltheologe 1n Zanz besonderem rad dem Gesichts-
punkt der Beichtpraxıs; se1in Denken kreıist den Täter, dessen Tat und deren
Sündhaftigkeıit. Der Beichtvater MUuU den Fall VO Individuum, VO  ; seinem
Pönıtenten her sehen und angehen. Als Beichtvater darf autf Wiedergutmachungs-
pflicht L1LLUL erkennen, WE S1e MI1t Sicherheit feststeht. Daher das Bestreben der Mo-
ralısten, die Lehre VO  w} der Wiedergutmachung scharfsinnig 1n zwingender Logik
A4UusS$s obersten Rechtsprinzıpien abzuleiten und die Pflicht ZUr Wiedergutmachung
schärfstens umgrTeNZCI, einzugrenzen. Der Beichtvater, der nıcht ZU Sach-
walter des Geschädigten bestellt 1St; sondern 6S ausschließlich mi1t seinem Pönıtenten

Lun hat, wendet überdies den Grundsatz A „n dubio pro reo  “ Darın ze1igt siıch
ohl deutlichsten der verschiedene Ansatz des Moralisten und des (Zivil-)
Juristen

Dıie lateinischen Lehrbücher der Moraltheologie bılden das Begrifispaar „culpa theologica“ und
„culpa juridica“, damıt unterscheiden zwischen echter Schuld VOT Gott („culpa theologica“) und
eınem Verhalten, das Ur der herzlosen Überstrenge der Juristen als schuldhaft erscheıint,
1n Wahrheit ber schuldlos 1St („culpa iuridica“). FEıne solche Unterscheidung macht der Jurist selbst-
verständlich iıcht mıt. Er hat eın anderes Begrifispaar, nämlich „culpa: und „dolus „Culpa“® be-
deutet für 1.  Nn, wWwWenn schon überhaupt, ann den geringsten Verschuldensgrad: „Fahrlässigkeit“ mensch-
ıche Schwachheit, „dolus dagegen das qualifizierte Verschulden: AVOTrSatz. So hat „culpa“ be1 Theo-
logen und Juristen geradezu gegensätzlichen 1Inn. Wenn der Jurist auf „culpa“ erkennt, annn eni-

schuldigt mehr als beschuldigt, weIlist den Vorwurf schwerer Schuld ab, erkennt auf Ver-
au menschlicher Schwachheit und befürwortet damıiıt eın eher nachsichtiges, mildes Urteıil: wenn

der Theologe, der Beichtvater auf SCulpa- erkennt, ann beschuldigt den Sünder: ADU ast
eın Gewiıissen mıt Schuld beladen, 1St schuldig geworden VOT Gott.“ Beiderseitiges Wıssen diesen
Doppelsinn VO:  ; „culpa“ würde viele Mißverständnisse CN.

Diıe verschiedene Sıcht Uun! Verfahrensweise des Moraltheologen und des Juristen lassen sich
vielleicht besten kennzeichnen: der Moraltheologe fragt, ob der Schädiger durch seine 'Tat sich
eine Entschädigungspflicht ZUSCZOSCNH habe, und erkennt, WE 1€es zutrifft, dem Geschädigten einen
Entschädigungsanspruch Der Jurist fragt, ob dem Geschädigten Aaus dem schädigenden Eingriff in
seine Rechtsgüter eın Entschädigungsanspruch gegenüber dem Schädiger erwachsen ist, und legt zutret-
tendentalls diesem die Entschädigungspflicht auf. Fuür den Moraltheologen 1STt die Entschädigungs-
pflicht die Quelle, AaUus der eın Entschädigungsanspruch entspringen kann; für den Juristen 1St umgekehrt
die Entschädigungspflicht der Reflex der das Spiegelbild des Entschädigungsanspruchs. Anspruch und
Verbindlichkeit sind Wechselbegriffe; nıchtsdestoweniger ann iINan sinnvoll fragen, w as logisch früher
ist: meın Recht, dessen Spiegelbild die Leistungs- der Duldungspflicht des anderen 1St, der meıne
Pflicht, Aaus der als ıhr Spiegelbild der Anspruch des anderen erwächst.
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Auffallend weni1g Beachtung schenken die Moralısten dem die Juristen stark be-
schäftigenden Problem des „konkurrierenden Verschuldens“ (BGB SS 254 und 846)
w1e weit entlastet den Schädiger VO  - der Wiedergutmachung, wenn der Geschädigte
den Schaden mitverschuldet hat? Der Umstand, da{ß Schadensersatz 1 allgemeinen
NUr be1 vermOögenswerten CGsütern möglıch 1St, Schädigungen 1n anderen Rechtsgütern
daher 1m allgemeıinen NUur Insowelılt elner Wiedergutmachung führen, als S1e zugleich
Vermögensschäden im Gefolge haben (Z be1 körperlicher Verletzung Heilungskosten
und Verdienstausfall), erklärt CS, daß die Moraltheologie die Lehre VO  =) der Wieder-
yutmachung 1m Zusammenhang MI1t der Lehre VO  - den vermOgenswerten CGütern

(Lehre VOIN Gebot) behandeln pflegt Ebendort behandelt s1e auch dıe Verwick-
lungen, die sich ergeben, W e nıcht eın einzelner, sondern das 7Zusammenwirken
mehrerer den Schaden verursacht hat An sich gehört all dies 1n die allgemeıne Lehre
von Recht und Gerechtigkeit bzw 1n die Lehre VO  w der Zurechnung.

Im Unterschied zZzu Theologen, der MI1t der Tugend der Gerechtigkeit und deren
Verletzung Lun hat, befaßt der Jurist sıch MI1LTt den verletzten Rechtsgütern. Mensch-
lıches Recht und menschliche Gerechtigkeit bleiben ımmer autf den außeren Rechts-
ereich beschränkt, 1 auf das, W as wahrnehmbar 1St und als solches sich feststellen
äßt Im Gegensatz Zur Moraltheologie, die nach dem Verschulden 1mM Gewi1issen fragt
und daher immer 1n Gefahr 1St; autf die Verschuldenshaftung 1m ethischen Sınn
zurückzufallen, mu{ß dıe menschliche Rechtsordnung und Rechtspflege den Anspruch
des Geschädigten auf Schadensersatz außerlich feststehende oder feststellbare Tafs
sachen knüpften. Wo keine offtenbare Bosheit (Vorsatz, Absicht), sondern 1L1UT Schwäche,
Unautmerksamkeit oder andere Nachlässigkeit, allentalls ıne ZeW1SSE Oberflächlich-
keit oder Leichttertigkeıit 1M Spiel IS ann meI1lst nıcht einmal der Mensch selbst und
noch viel weniıger ein anderer (Richter, Sachverständiger, euge A m.:) auch 1LUr

einigermaßen zuverlässıg beurteılen, ob oder inwıeweılt dieses „menschliche Versagen“
vorwerfbar 1St So MU der Jurist sich mi1t groben Maßstäben begnügen un annn 1LLUTL

ZeW1sse Standards aufstellen, insbesondere den Standard der “ im Verkehr erforder-
lichen SOorgfalts: wWwer diese nıcht aufbringt, wiırd MI1t den bösen Folgen belastet: mMI1t
welchem Recht?

Anders als der Beichtvater, der 11UT MI1t seinem Pönıtenten tun hat, mu{ß der
Jurıist das gilt erstier Stelle VO Gesetzgeber, der die Rechtsregeln aufstellt, gilt
entsprechend 1aber auch VO Rıchter, der S1e anwendet den Blick nach Zay el Seiten
rıchten und Lösungen suchen, die für alle Beteiligten, hier zunächst für den Verletzer
und den Verletzten, den Schädiger und den Geschädigten tragbar sind, die zugleich
aber auch den Bedürtfnissen des Gesellschafts- und Wirtschaftslebens VO  g heute eNt-

sprechen und sıch dessen Wandlungen schmiegsam Mıt begrifflichen Ablei-
tungen AaUuUSs Rechtsprinzipien 1St das nıcht geschafft; vielmehr MU schöpferisch Recht
gestaltet werden: Aaus diesem Grund erscheint dem Juristen die Regelung der Schadens-
tragung nıcht sehr i1ne Aufgabe juristischer Logik se1in als vielmehr iıne
Rücksichten der Billigkeit, aber auch der Praktikabilität Öösende Gestaltungsauf-
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yabe. Ob beispielsweise, wer orob oder 1Ur leicht fahrlässig den 'Tod des Ernährers
einer Famılie verschuldet hat, der Ehefrau und den Abkömmlingen, vielleicht auch
noch anderen VO  w} ıhm bisher unterhaltenen Angehörigen ZUuUr Unterhaltsleistung VEOTr-

pflichtet se1n oll und w 1e hoch diese Leistungen bemessen sınd, kann 1LUFr pOSsIitLv
1n Anpassung die jeweiligen allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse W 1e auch dıe speziellen Bedürfnisse des Einzeltfalls geregelt werden,
äßt sıch NUr quo et bono, nıcht 1m Weg logischer Stringenz ableiten.

Schliefßlich siınd aber auch dıe technischen Schwierigkeiten, die eıner Verständigung
7wischen Jurıisten und Moralisten 1m Weg stehen, nıcht unterschätzen. Gesetz-
gyebung, Rechtsprechung und Rechtswissenschaft VO  s heute arbeiten MIt einer völlig
anderen Begriffstechnik, als die Moraltheologie 1n Jahrhunderten sich erarbeitet hat
Für das heute geltende Recht, ausgesprochenermaßen für das Recht des deutschen BGB,
orundlegend (systembildend) 1St die messerscharfe Scheidung VO  . Sachenrecht und
Schuldrecht, der Gegensatz VO  3 (kausalem) Verpflichtungs- und (abstraktem) Verfü-
gungsgeschäft. Dazu kommt das überaus große Gewicht, das SGGL Rechtsordnung

der nötıgen Sicherheit und Schnelligkeit des Rechtsverkehrs willen dem Rechts-
schein beilegt eın Begrift, VO  a} dem die Moraltheologie noch keine Kenntnis NOM-
1iNEeN haben scheint. Aus 1l dem erg1ibt sıch ine völlig andere Stoffgliederung und
Behandlungsweise 1n Jurisprudenz und Moraltheologie.

Was die Moraltheologie „POSSESS10 rel aliıenae“ behandelt, findet sıch 1m. BGB
1n der Hauptsache „Ansprüche AUS dem Eıigentum“ ($$ 5—1 und
„Besıitz“ (S$$ 854—-872). Anstatt 7zwiıschen „bona“ und „mala fides“ (innerer "Lat-
bestand) wırd unterschieden: VOTLr und nach Rechtshängigkeit (Außerer, leicht feststell-
barer Tatbestand). i)avon abgesehen stimmt die Juristische Kasuistik M1t der moral-
theologischen weiıtgehend überein. Während aber die Moralisten 1er alles unterbrin-
SCNH, W 45 sS1e A4US dem Grundsatz „NOoN licet ditescere aliena“ ableiten, legt das
BGB seiner Systematik geEIrecu hier einen Schnitt und bringt die „ungerechtfertigte
Bereicherung“ 1mM Schuldrecht als Litel ($$ 812—822); 1er geht Ja nıcht darum,
den Berechtigten den Besıtz der iıhm Unrecht vorenthaltenen „Sache“ verschaf-
fen, sondern einen meıst 1n eld leistenden Wertausgleich. Von dem, W 4S be1ı
den Moraltheologen „damnificatıo in1ıusta“ heißt, handelt der anschließende 'Titel 75
„Unerlaubte Handlung“ ($$ 823-853); hier verpflichtet der Gesetzgeber jedoch außer
1mM Fall der Sıttenwidrigkeit ($ 826) TT Wiedergutmachung NT SCH Verletzung
der VO  3 iıhm ausdrücklich aufgezählten Rechtsgüter; der Moralıist <ähe diese Pflicht
lieber 1n jedem Fall auf alle verletzten Rechtsgüter erstreckt, sollte sıch aber nıcht
für klüger halten als der Gesetzgeber und sollte anerkennen, dafß dieser gzute Gründe
für seıne einschränkende Vorschrift haben annn

Nachdem heute die Aaus Getahren aller Art Szufallies., aber unvermeidlich sich
ergebenden Schäden Zahl und Schwere ımmer mehr zunehmen, 1St einer der
gewichtigsten Fragen unNnserer Sozialordnung geworden, WWer diese Schäden tragen soll,
der Betroftene oder derjenige, der den Gefährdungstatbestand gesetzt hat Das klas-
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sische Axıom 95 sentit dominus“ (der [ glückliche oder unglückliche] Zutall trifit,
wEe eben trıfit, der Vorteil oder Nachteil verbleibt dem einmal Betroffenen)
würde autf dıesen Bereich angewandt soz1a] unerträglichen Ergebnissen führen. Als
11U11 dıe Gesetzgebung fortgeschrittener Länder begann, die Gefährdungshaftung e1inzu-
führen, wollten die Moraltheologen MmMI1t Berufung auf das Verschuldensprinzip, WI1e
SIe N verstanden, ihr die Verbindlichkeit 1mM Gewı1issen absprechen oder S1e 1U  — MI1t der
Einschränkung „DOST sententiam iudicıs“, „nach richterlicher Entscheidung“ gelten
lassen. Diese auf den ersten Blick höchst befremdliche Einschränkung 1St 1LLUL daraus

erklären, daß die Moraltheologen die Gefährdungshaftung ırrtumlich als eine Ma{fß-
nahme strafrechtlicher Generalprävention verstanden: die auferlegte Schadensersatz-
pflicht se1l als Strafdrohung gedacht, die VO  3 leichtfertigem Handeln abschrecken un:

größerer Vorsicht erziehen ollte; einer „Strafe“ raucht Nan sıch aber nıcht
unterziehen, ohne rechtskräftig dazu verurteilt se1in. Inzwischen dürfte eın zutref-
fenderes Verständnis der Gefährdungshaftung siıch durchgesetzt haben, WwOomIit die FEın-
schränkung hinfällig geworden 1St Rıchterlicher Entscheidung bedarf 1Ur dann,
WEeNnNn W as nıcht selten der Fall 1St ein 7zweitelhafter Sachverhalt erst durch richter-
ıche Beweiserhebung geklärt werden mufß

Noch keinen Gedankenaustausch haben sSOWelt ersichtlich Jurısten und Moral-
theologen miteinander gepflogen über die bei SOgENANNLTLET „schadengeneigter Arbeit“
unvermeıidlich immer wieder vorkommenden Schadensfälle, be1 denen bald der Arbeit-
geber, bald der VO  w einem Unfall betroffene Arbeitnehmer der Geschädigte 1St Ob
ein geringfügiges, auf die Dauer überhaupt nıcht völlig auszuschließendes Versehen
oder Versagen, das einem schweren Schaden geführt hat, 1m vorliegenden Finzel-
tall sıch hätte vermeıden lassen und darum „zurechenbar“ 1St, entzieht sich weıtgehend
menschlichem Urteil. Der Jurist, für den die Wiedergutmachung überhaupt mehr 1ne
Sache der Billigkeit und des soz1alen Ausgleichs 1St, neigt dazu, 1n Fällen dieser Art

der Alternative „alles oder nıchts“ den Schaden 7zwiıschen Schädiger und Ge-
schädigtem 1n eıner für beide tragbaren Weise teilen ine geradezu befreiende
Lösung, der die Moralisten (Beichtväter) sıch NUur beglückwünschen können.

Versicherung

Der die Gefährdungshaftung tragende Grundsatz hat, Ww1e schon erwähnt, 1m WegA U d aa T a des Umkehrschlusses der Folgerung geführt, Wer einen Gefährdungstatbestand
9 musse 1n der Lage se1n, den gegebenenfalls ih: herantretenden Ansprüchen
auf Schadensersatz enugen. Der damıt gegebene Ansto{fß hat die Entwicklung weıt
über die Gefährdungshaftung hinaus vorangetrieben.

Nur ausnahmsweise dürften dıe eiıgenen Miıttel eınes Unternehmers ausreichen,
tür urchaus 1m Bereich des Möglichen und Voraussehbaren liegende Großschäden
aufzukommen: 1n der Regel wırd darauf angewı1esen se1n, seıne Haftpflichtrisiken
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durch ine Haftpflichtversicherung abzudecken. Darum schreibt der Gesetzgeber dem
Kraftfahrzeughalter dies zwingend VOTrT, damıt gewährleistet 1St, dafß der Schadens-
ersatzanspruch e1nes Geschädigten nıcht 1Ns Leere greift. Nıcht der Form, aber der
Sache nach ZUuU yleichen Erfolg führt die berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung
der Arbeitnehmer: für den möglicherweıse zahlungsunfähigen und 7zudem noch Zzah-
lungswillıgen Arbeitgeber springt die Berufsgenossenschaft eın und befriedigt die
Ansprüche des veruntallten Arbeitnehmers; ıhre Leistungskraft 1St durch die Pflicht-
beiträge aller einer Gefahrengemeinschaft zusammengeschlossenen Arbeitgeber DC-
sıchert. ber gerade bei Einrichtungen VO  3 dieser Art macht sıch ine HC6 Schwierig-
keit unangenehm bemerkbar: ob S1e zuständig 1St und einspringen kann, bestimmt
sıch nach der Schadensursache. SO deckt beispielsweise dıe Berufsgenossenschaft LUr

Schäden Aaus Betriebsuntällen einschließlich eıiner Reihe VO  ; SOogenannten Berutskrank-
heıten SOWI1e „Wegeunftälle“ (Weg VO  . und ZUT Arbeitsstätte). Diese Anknüpfung
die Schadensursache hat außerst schwier1ige Abgrenzungen m1t daraus sich ergebenden
schwer erträglichen Härten ZUT Folge Nur e1in Beispiel: auf dem Heimweg sucht der
Arbeitnehmer eın Geschäft auf, einzukaufen, oder holt eınes seiner Kinder
VO  w der Schule 1b und erleidet dabej eınen Unfall. Betand sıch bei diesem Unfall
auf dem „Heiımweg“”, aut dem yeschützt iSt, oder WAar eın „Umweg“, auf dem

ungeschützt ist? Unter Aufbietung elınes Höchstmaßes Scharfsinn hat die Recht-
sprechung unzählige Fälle solcher Art 1mM (Ganzen mehr weitherzig als engherzig eNTt-

schieden: nıcht wenıge dieser Fiälle hätte eın anderer Rıchter mMI1t gleich Gründen
gegenteıilıg entschieden. In jedem Fall aber estand NUur dıe Wahl 7wischen Ja und
Neın, „alles oder nıchts“ (der Ausweg, den Schaden w1e 1m Fall der „schadengeneigten
Arbeit“ "sıehe oben ] teilen, scheint 1er nıcht gangbar sein oder wurde jeden-
talls noch nıcht erschlossen).

Die Qual, über menschliches Versagen eindeutige Entscheidungen treften mussen,
AUS der die Gefährdungshaftung uns glücklich befreit hatte, kehrt hier be1i der Ab-

der Schutzbereiche wieder! Solange der Anspruch auf Schadensersatz UYT-

sächlich begründet wird (der Schaden MUu: beispielsweise durch Betriebsunfall A0

sacht se1n), äßt sich diesem Übelstand nıcht abhelfen und bleibt daher bei der
menschlich schwer ertragenden Härte, dafß VO  = einer geringfügigen, 11 Grund
völlig belanglosen Zutälligkeit abhängen kann, ob dem Geschädigten ine Entschädi-
ZUuNg zuerkannt wiıird oder die N} aSst des 1n manchen Fiällen existenzvernichten-
den Schadens aut ıhm liegen bleibt. Um dem abzuhelfen, müßte MNan siıch einem
grundsätzlichen Umdenken entschließen, müßte VO  ; der Verursachung gänzlich ab-
sehen und lediglich auf das abstellen, W 4as VO  e} Anfang die tragende Grundlage
für die Gefährdungshaftung SCWESCH Wal, nämlich das Schutzbedürfnis des Schwachen:
Wer VO  =) eiınem Schaden, den tragen über seine Kräifte geht, betroften wird, dem
MUu aut jeden Fall geholfen werden, auch WenNnn nıemand seınem Unglück „schuld“
1St. Sein Anspruch auf Hıiıltfe hat seinen Rechtsgrund nıcht 1n der Haftung e1nes Ver-
ursachers und erwächst nıcht Aaus ihr, sondern umgekehrt: der Anspruch gründet
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mittelbar in der Person des Veruntallten oder sONstwIıe Geschädigten; erwächst
Aus seiner Not und se1ınem Bedürtnis nach Abhilfe und sucht eiınen Pflichtigen, den

auf Hilfeleistung „behaften“ kann: Anfang steht der Anspruch; die Haftung
sotern überhaupt iıne solche esteht und sich ausmachen läßt, Wer haftet 1St 1U der
Reflex dieses Anspruchs. Demzufolge würde die treftende Maßnahme sich unmıt-
telbar nach dem Hılfebedürfnis, der Schadensersatz ebenso unmittelbar nach Art und
Ausmaß des Schadens bestimmen; dıe rage nach der Schadensursache oder nach dem
Verursacher ware NnUur noch VO  3 Bedeutung dafür, Wer für die Kosten aufzukommen
hat. Die Gefahrengemeinschaft (Versicherung, Berufsgenossenschaft oder W 45 immer),
die nach der getroffenen gesetzlichen oder vertraglichen Regelung für alle Schäden
aufzukommen hat, kann für vorsätzlich oder grobfahrlässig un: daher unzweifelhaft
yorwerfbar schuldhaft verursachte Schäiäden aut den Verursacher Rückgrift nehmen;
alle nıcht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachten, iınsbesondere alle Zutallsschä-
den, werden auf die Gesamtheit der Angehörigen (Mitglieder, Versicherten) der
Gefahrengemeinschaft, außerstenfalls auf die Allgemeinheıit der Steuerzahler umgelegt.
Anders ausgedrückt: nıcht mehr die Haftenden bılden Je nach den VO  = ihnen gesetzten
Getahrentatbeständen unterschiedliche Gefahrengemeinschaften, sondern 1ine Getah-
rengemeinschaft umfaßt W1e€e alle Gefährdungen auch alle Gefährdeten ohne Unter-
schied. Das Verursachungsprinz1p wirkt sich nunmehr darın Aaus, daß dıe VO  o jedem
einzelnen DESECETIZLEN Gefährdungstatbestände den Maßstab bılden für den VO  } ıhm ZUr

Gefahrengemeinschaft leistenden Beitrag.
Eın solcher Übergang VO  a der kausalen ZUT: finalen (teleologischen) Denkweise,

die erSsStier Stelle fragt, welcher Hıiıltfe bedarf, und YST 7zwelıter Stelle den
Kostenträger dafür sucht, hat unverkennbare Vorzüge; demgemäßß verläuft die Ent-
wicklung denn auch eindeutig 1n dieser Richtung, schlagwortartıg “VO  x der Hafiung
ZUY Versicherung; nıchtsdestowenı1ger erheben sıch dagegen auch gewichtige Bedenken.

Die gesellschaftspolitische Grundsatzirage, ob hier nıcht eın VWeg beschritten wiırd,
der zuletzt ZU „risıkofreien Leben“ und ZUuU totalen Versorgungsstaat führt, braucht
hier nıcht vertieft werden;: dazu genugt dieser Stelle SCN, da{fß in  ; WAar

auf diesen Weg geraten kann, dafß 1aber eın Zwang dazu besteht, vielmehr nur der
gehörigen Aufmerksamkeit bedarf, ıh ermeıden. Dagegen 1St hier noch
autf die rage einzugehen, ob der unbestreitbare, auch heute schon durch die Haft-
pflichtversicherung gebotene und in großem Ausma{fi wahrgenommene Vorteil für den
Träger namentlich VO  a Gefährdungshaftung, siıch durch den VO  ; ıhm entrichtenden,
urchaus tragbaren Versicherungsbeitrag VO  . der Gefahr durch i1ine geringfügige
Fahrlässigkeit, Ja durch eınen unvermeidlichen Unglücksfall sıch ine untragbare Aast

Entschädigungspflichten zuzuziehen, loskaufen können, nıcht einen schwerwie-
genden Nachteil mM1t siıch bringe. Für viele schwache Gewıissen 1St das Bewußtseın, für
jedes Zurückbleiben hıinter der 1m „Verkehr erforderlichen Sorgtalt“ und den adurch
verursachten Schaden Z haften, ein wirksamer Ansporn gesteigerter Sorgfalt und
Autmerksamkeit (man erinnere sich den erzieherischen VWert, den die Moraltheo-
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logen der Gefährdungshaftung zuschrieben, W 45 S1e der irrıgen Meıinung verführte,
der auferlegte Schadensersatz se1 1ine „Strafe). Offtenbar entfällt diese Stütze, WenNnn
iInan persönlich 1LLUT noch Nn vorsätzlich oder grobfahrlässig angerichteter Schäden
1n Anspruch ü  3800808 wiırd, dıe Begleichung schlicht tfahrlässıg angerichteter Schäden
dagegen der Versicherung (Gefahrengemeinschaft) zuschjieben ann. Diese sıch
unerftfreuliche Folge äßt sıch nıcht ausräumen?; infolgedessen bleibt nichts anderes übrig,
als das Mögliche tun, dıe Gewissen ımmer wieder wachzurütteln und schärfen.
Das heutige gesellschaftliche Zusammenleben macht unerläßlich, vieles, W a4as sıch
früher auf handfeste Weise sıchern oder erzwıingen ließ, der Gewissenhaftigkeit jedes
einzelnen Glieds der Gesellschaft überantworten. SO entlastet auch diese Regelung
die Gewissen nıcht, sondern beansprucht S1e 1n gesteigertem Ma{

An dieser Problematik hat sıch bisher kein Streit zwischen Juristen und Moraltheo-
logen entzündet:;: bei der Versicherung interessiert die Moraltheologen, SOWeIlt C1r-

sichtlich, LLUTL die rage der Wiedergutmachungspflicht VO  w Versicherungsbetrug, wobej
S1e meiıist LLUTL dıe Beziehung der Versicherten ZU Versicherungsunternehmen 1Ns Auge
fassen und dadurch die 7zwischen den Versicherten selbst nıcht 1Ur 1m Fall der Ver-
sıcherung auf Gegenseıitigkeit bestehende Gefahrengemeinschaft nıcht 1n den Blick
bekommen.

Im Zusammenhang mıiıt der Wiedergutmachung behandeln die Moraltheologen viel-
tach auch die Unterhaltspflicht der unehelichen Väter SOWIl1e den Konkurs. Im
Fall ann (und wırd oft) i1ne Wiedergutmachungspflicht gegenüber der Kındesmutter
bestehen; dem ınd gegenüber esteht keine Wıedergutmachungspflicht, sondern die
Unterhaltspflicht als ursprüngliche Rechtspflicht des Erzeugers. eım Konkurs han-
delt sıch darum, ine Ordnung finden, nach der die bestehenden Verbindlich-
keiten erfüllen sind, WECLLN die Miıttel voller Befriedigung aller Ansprüche nıcht
reichen.

utfs Ganze gesehen sınd Moraltheologen und Juristen näher beieinander, als die
völlig verschiedene Sprache, die S1e reden, nıcht 1Ur Dritte, sondern vieltach S1e celbst

äßt

Immerhin äßt sıch auch 1er eine geWwIlsse Abhilfe schaffen, WenNn die Kraftfahrzeugversi-
cherer dem untalltfreien Fahrer bzw. Kraftfahrzeughalter eine Mınderung der teilweise Rückvergütung
des Versicherungsbeitrags gewähren.
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